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Sachverhalt und Anträge 	 - 

Auf die am 12. Februar 1979 angemeldete und am 9. Juli 1980 
veröffentlichte europäische Patentanineldung 
Nr. 79 100 393.2 ist mit Wirkung vom 16. Februar 1983 das 
europäische Patent 0 012 787 erteilt worden. 

Gegen das Patent ist von den Firmen Deutsche Babcock 
Aktiengesellschaft (Einspechende I) und Kraftwerk Union 
Aktiengesellschaft (Einsprechende II) Einspruch eingelegt 
worden. Diese EinsprUche sind von der Einspruchsabteilung 
in der mUndlichen Verhandlung vom 24. Oktober 1985 zurUck-
gewiesen worden. Die schriftlich begrUndete Entscheidung 
wurde am 13. Mrz 1986 zur Post gegeben. 

Beide Einsprechenden (Beschwerdefilhrerinnen) haben gegen 
diese Entscheidung jeweils unter gleichzeitiger Entrichtung 
der BeschwerdegebUhr Beschwerde eingelegt, und zwar die Be-
schwerdefUhrerin I am 7. Mai 1986 und die Beschwerde-
.fUhrerin II am 14. Mai 1986. Die Beschwerdebegrilndungefl 
sind am 11. Juli bzw. 14. Juli 1986 eingegangen. 

Die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) hat dem Vorbringen 

der BeschwerdefUhrerinnen widersprochen. 

In einer der Ladung zur miindlichen Verhandlung beigefUgten 
Mitteilung wurden die Beteiligten darauf aufmerksain ge-
macht, daB die Kamxner hinsichtlich der erfinderischen Ta-
tigkeit beim Gegenstand des Anspruchs 1 sowohi in der er-
teilten Fassung als auch in der gemäl3 Schreiben vom 
2. September 1985 hilfsweise beantragten geanderten Fassung 
Bedenken habe. liii Ubrigen babe die Kammer die Absicht, das 
von den BeschwerdefUnrerinnen mit ihrer BeschwerdebegrUfl -

dung erstxnals entgegengehaltene Material, näxnlich das 
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"Jahrbuch der mpferzeugungstechnik", 1. Ausgabe 1970, 

Seiten 30 bis 32 und die von der Seschwerdeflihrerin II 

geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung unter Anwendung 

ihres Ermessensspielraums nach Artikel 114 (2) EPU ais ver-

spätet nicht zu berücksichtigen. 

Die Beschwerdefihrerinnen beantragten in der nilnd1ichen 

Verhandlung vom 30. Juni 1987 die Aufhebung der angefochte-

nen Entscheidung und den Widerruf des europäischen Pa-
tents. 

Die Beschwerdegegnerin beantragte gemäB Hauptantrag die 

Aufrechterhaitung des Patents mit den erteilten Unterla-
gen. 

Hilfsweise beantragte sie die Aufrechterhaltung des Patents 

mit den im Schreiben vom 2. September 1985 vorgeschiagenen 

Xnderungen (1. Hilfsantrag) bzw. mit den AnsprUchen 1 bis 4 

gemäB An]age zuin Schreiben vom 15. Juni 1987 (2. Hilfsan-

trag). 

In der mUndlichen Verhandlung wurden die Beteiligten davon 

unterrichtet, daB die Kammer die Absicht habe, das Patent 

im Rahmen des 2. Hulfsantrags unter geringfügiger Xnderung 

der AnsprUche 1 und 2 und mit einer Beschreibung geinäl3 

einem gleichzeitig überreichten Vorschlag der Kanuner auf-

rechtzuerhalten. 

Gestützt auf Regel 58 (4) EPU wurden die Beteiligten dar-

auf aufmerksam gemacht, daB eventuelle Stellungnahmen zu 

der beabsichtigten Aufrechterhaltung mit geänderten Unter-

lagen innerhaib eines Monats, beginnend mit dem Tag der 

mndlichen Verhandlung, einzureichen sind. 

Beide BeschwerdefUhrerinnen haben in Schriftsätzen vom 

24. Juli 1987 (BeschwerdefUhrerin I) bzw. 23. Juli 1987 

(BeschwerdefUhrerin II) ihr Nichteinverständnis nit der 

Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden soil, 
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zuxn Ausdruàk gebracht. Sie vèTrtreteri beide die Auffassung, 
daB auch der Gegenstand des Anspruchs 1 gemI3 den 2. Hilf s-

antragthlrch den Stand der Technik nahegelegt werde. 
Die Beschwerdegeggnerin hat am 11. Juli 1987 eine Rein-
schrift der AnsprUche 1 bis 4 in der nach Regel 58 (4) EPU 
mitgeteilten Fassung und eine handschriftlich korrigierte 
Fasung der erteilten Beschreibung eingereicht. 

IX. 	Der erteilte und gernäl3 Hauptantrag geltende Anspruch 1 hat 

folgende Fassung: 
"1. Brennkammerwand aus horizontal oder geneigt verlaufen-
den, biber Stege (2) gasdicht miteinander verbundenen Wand-
rohren(1), mit an den Stegen (2) auBenseitig befestigten, 
paarweise angeordeneten, vertikalen Zugbändern (10), da-
durch gekennzeichnet, dal3 die Zugbänderpaare (10) an den 
Wandrobren (1) anliegen und Uber mehrere, in vertikalem 
Abstand angeordnete, kainmartig ausgeschnittene Biechstrei-
fen (11) mit den Wandrohren (1) durch Schwei8én starr ver-
bunden sind, wobei die parallel zu den Zugbänderpaaren (10) 
angeordneten Blechstreifen (11) auf ihrer gesazuten Lange 
die Zugbnderpaare (10) berUhren und senkrecht zur Wand- 

ebene verlaufen. 

Die Fassung des Anspruchs 1 gemäB den 1. Hilfsantrag unter-
scheidet sich von derjenigen nach dem Hauptantrag lediglich 
dadurch, daB der letzte Halbsatz folgenden Wortlaut hat: 
"wobei die Zugbänder jedes Paares zu beiden Seiten an die 
zwischen ihnen und senkrecht zur Wandebene verlaufenden 
Blechstreifen (11) stoBen. 

Der Anspruch 1 gem13 den 2. Hiifsantrag mit den in der 

mind1ichen Verhandlung vorgenommenen geringfUgigen 

Anderungen und somit der Anspruch 1 in der gemB 
Regel 58 (4) in Aussicht gesteilten Fassung lautet wie 

folgt: 
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Ni. Brennkànuuerwand aus horiIontal óder geneigt verlaufen-

den, iber Stege (2) gasdicht miteinander verbundenen Wand-

rohren(1), mit an den Stegen (2) auBenseltLg befestigten, 

paarweise angeordneten, vertikalen Zugbändern(10). dadurch 

gekennzeichnet, daIs die Zugbänderpaare (10) an den Wandroh-

ren (1) anliegen und Uber mehrere, in vertikalem Abstand 

angeordnete, kanunartig ausgeschnittene Blechstreiferi (11) 

mit den Wandrohren (1) durch Schwei3en starr verbunden 

sind, wobei die Zugbänder (10) jedes Paares jeweils mit 

einer Lngskante an die zwischen ihnen und senkrecht zur 

Wandebene ver].aufenden Blechatreifen (11) stoen, und da 

die Zugbänder (10) jedes Paares an ihreri voreinander abge-

wandten Uingskanten jeweils auf etwa halber Höhe zwischen 

zwei Blechstreifen (11) an der Wand befestigt sind. 
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5 	T 150/86 

Entscheiduflgsgriflde 

1. 	Die Beschwerden entsprechen den Artikein 106 bis 108 sowie 

den Regein 1 (1) und 64 EPtJ und sind daher zulässig. 

2.1 Hinsichtlich des Anspruchs 1 gemál3 Hauptantzag 1st zunächst 

festzustellen, daB er das Patentbegehren nicht mit der not-

wendigen Kiarheit zurn Ausdruck bringt. Aus thin geht die La-

ge der Blechstreifen zwischen den Zugbändern nicht eindeu- 

tig hervor. Ferner trifft das Merkmal, daB die Blechstrei-

fen parallel zu den Zugbändern verlaufen, sachlich nicht 

zu, da die Blechstreifen mit ihrer Hauptebene senkrecht auf 
der Wandebene stehen. Gegen diese Fassung des Anspruchs 1 

ist auch der Einwand der mangeinden Abgrenzung im Sinne von 

Regel 29 (1)(a) EPU zu erheben, da auch bei der zur Bildung 

des Oberbegriffs herangezogenen Druckschrift DE-A- 

2 621 189 bzw. bei der irthaltsgleichen DE-B- 2 621 189 die 

Befestigung der Zugbänderpaare über mehrere in vertikalem 

bstand zueinander befindliche flächige Befestigungselemen-

te erfolgt, die parallel zu den Zugbndern angeordnet sind 

und diese auf ihrer gesainten, in Zugbandrichtung gemessenen 

I.änge ber3hren. 

Da jedoch mangeinde Kiarheit und unzureichende Abgrenzung 

keine Einspruchsgriinde sind, kbnnen vorstehende Einwände 

fUr sich noch keinen AnlaB zu einer Ablehnung des Bestands 

des erteilten Anspruchs 1 geben. 
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2.2 	Der Anspruch 1 geinäi3 dew 1. Hhlfsantrag ist von den vor- 
stehend genannten Mängeln im wesentlichen befreit und daher 
insoweit nicht zu beanstanden. 

Bei der folgenden Untersuchung der Frage der Patentfähig-
keit bleibt das verspätet vorgebrachte Material, nämlich 
das HJahrbuch  für DampferzeugungstechnikN,  1970, Seiten 30 
bis 32 und die behauptete offenkundige Vorbenutzung, wie 
bereits angekündigt, in AusUbung des Erinessens nach Arti-
kel 114 (2) EPfJ als nicht relevant unberücksichtigt (vgl. 
die Entscheidung T 122/84, Amtsblatt EPA 1987, 177). 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sowohi gemä2 Hauptantrag als 
auch gemia dew 1. Hilfsantrag ist neu. 
Die Neuheit ergibt sich schon daraus, daO dew zur Verfügung 
stehenden Stand der Technik die Merkmalskombination von 
paarweise ausgebildeten Zugbndern und zwischen diesen 
senkrecht zur Wandebene verlaufenden kaznmartigen Befesti-
gungsstreifen nicht als bekannt zu entnehmen ist. Da die 
Neuheit nicht bestritten worden jet, bedarf es keines 
nheren Eingehens auf diese Frage. 

5.1 	Zur Frage der erfinderischen Ttigkeit ist davon auszuge- 
hen, daB aus der DE-A- 2 621 189 oder aus der inhaltsglei-
chen DE-B- 2 621 189 jeweils eine Brennkanunerwand bekannt 
ist, die sämtliche Merkinale gemäB dew Oberbegriff des An-
spruchs 1 nach dew Hauptantrag und auch nach beiden Hulf 5-

anträgen aufweist. 

5.2 Xhnlich wie beim Gegenstand des Streitpatents geht es bei 
diesem Stand der Technik darum, Wärmespannungen in der 
Brennkammerwand aufgrund unterachiedlicher Wärmedehnungen 
der Rohrwand und der Zugbänder bei Lastwechseln (d.h. beizn 
Anfahren und Abschalten des Kessels) zu verringern. Durch 
die dort beanspruchten MaBnabmen, näinlich die Verwendung 

I 
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von nebeneinanderliegenden Ziigbandh1ften und dazwischen in 

vertikalem Abstand angeordenten gemeinsamen AnschweifbrUk-

ken, die mit den Zugbndern nur an deren einander zugewand-
ten Lngskanten verbunden sind, wird erreicht, daB sich die 

Bohre in Längsrichtung und die Zugbandhálften in Quer-

richtung jeweils unabhängig voneinander ausdehnen kbnnen, 

so daB in Längsrichtung der Rohre keine Spannungen aus der 

unterschiedlichen Breitendehnung der Zugbänder erzeugt 

werden. 

Bei diesem Stand der Technik besteht jedoch of fenbar noch 

das Problem zu hoher Wrmespannungen, die durch unter-

schiedliche Ausdehnungen der Zugbnder in ihrer Lungs-

richtung und der Rohrwand in Querrichtung der Rohre sowohi 

in den Zugbändern als auch in der Rohrwand auftreten. 

5.3 Ausgehend von diesem Stand der Technik wird die dém Streit-

patent zugrundeliegende Aufgabe darin gesehen, bei einer 

Brennkammerwand der genannten Art die noch bestehenden 

Wärmespannungen auf konstruktiv einfache Weise zu verrin-

gem. 

5.4 Da sich diese Aufgabe unmittelbar im praktischen Betrieb 

mit Brennkanunern geinäB der DE-A-(B)-2 621 189 und den hier-

bei zu beObachtenden Nachteilen stelit, liegt in der Aufga-

benstellung selbst keine erfinderische Leistung. Im ilbrigen 

ist diese Problematik bereits in der Zeitschrift "VGB 

Kraftwerktechnik 57", Heft 6, Juni 1977 auf den Seiten 371, 

rechte Spalte Mitte und Seite 372, letzter Absatz bis 373 

Absatz 2 angesprochen und untersucht. 

5.5 Auch bezüglich der im erteilten Anspruch 1 bzw. im An-

spruch 1 gemI3 dem 1. Hilfsantrag angegebenen Lsung kann 

die Kaminer keine die Aufrechterhaltung des Patents im be-

treffenden Umfang rechtfertigende erfinderische Tätigkeit 

03255 	 . . . / . . . 
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sehen. Es lag für den FachmañTn in Kénntnis der Hinweise aus 
der vorstehend genannten Zeitschrift MVGB Kraftwerktechnik 

57"  nahe, zur Vermeidung oder zumindest Verringerung der 

insbesondere beim Anfahren und Abschalten der Brennkammer 

auftauchenden cog. transienten Wärrnespannungen dafUr zu 

sorgen, daB der WärmeUbergang von der Brennkarnmerwand auf 

die Zugb&ider xuöglichst echnell erfolgt. 

5.6 Hierzu ausgehend von dem Stand der Technik nach der DE-A- 

(B)- 2 621 189 auf den Gedanken zu konunen, die Zugbänder 

an den Wandrohren anliegen zu lassen, urn so eine vergröBer-

te Ubergangsfläche für die Wärme zu erhalten, bot sich un-

mittelbar an. 

5.7 	In diesem Zuanunenhang ist cc ferner aus der US-A- 3 295 504 

bekannt, die geneigt verlaufenden und liber Zwischenstege 

gasdicht miteinander verbundenen Rohre einer Brennkanuner-

wand Uber mehrere im vertikalen Abstand voneinander ange-

ordnete kammartig ausgeschnittene Blechplatten mit Zugbän-

.dern zu verbinden. Die Blechplatten sind hierzu einerseits 
an den Rohren und Zwischenstegen und andererseits an je-

weils einer Längskante des Zugbandes durch SchweiBen starr 

befestigt und verlaufen im wesentlichen eenkrecht zur Wand-

ebene (vgl. Figuren 3, 4 und 5 und Spalte 4, Zeilen 52 bis 

61). Es ist für den Fachmann offensichtlich, daB bei 

dieser Konstruktion eine direkte WärrnebrUcke zwischen Rohr -

wand und Zugband besteht. 

Es war nach Auffassung der Kammer naheliegend, von dieser 

konstruktiven thsung auch im vorliegenden Fall Gebrauch zu 

machen, urn auf diese Weise den WrrneUbergang zwischen 

Brennkarnmerwand und Zugbändern zusätzlich zu verbessern. Es 

lag dabei auf der Hand, das Kamrnblech in Befolgung der all-

gerneinen technischen Lehre nach der den Ausgangspunkt bil-

denden DE-A (B)- 2 621 189 iwiachen den Zugbandhälften an- 

, 
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zuordnen und nicht etwa jeweTis an den beiden Aul3enseiten 
jeder Zugbandhälfte. 

5.8 Die von der Beschwerdegegnerin vertretene Ansicht, die 
Druckschriften DE-A (B)- 2 621 189 vermittle dem Fachinann 
die vom Streitpatent wegfUhrende tecnnische Iehre, den War -
me1bergang 'rnöglichst klein zu halten, da dort zwischen den 
Anschwei8brUcken und den Rohren ein Spalt besteht und 
zwischen den Zugbändern und der Rohrwand ein Abstand vor- 
handen ist, kann von der Kaminer nicht geteiit werden. 
Diesen Druckschriften, die sich in erster Linie mit der 
Vermeidung von Wärinespannungen für den dabei vorausge-
setzten Fall bestehender wesentlicherer Temperaturdif-
ferenzen befassen, lBt sich weder ausdrUcklich noch im-
plizit entnehmen, daB der WärmeUbergang klein sein soil, 
was auch technisch nicht sinnvoil ware. Die in den dortigen 
Zeichnungen dargesteilten Verbindungsbieche erlauben viei-
mehr die Ausbildung relativ ianger Schwei13nhte im Bereich 
der Stege, wodurch bereits ein sehr hoher WärmeiIbergang 
.gewhrleistet ist. Die Tatsache, daB im Bereich der Rohre 
ein Abstand vorhanden ist, hat offenbar fertigungstechni-
sche GrUnde, da Scnweil3nähte dort relativ schwierig herzu-
stellen sein dUrften und wegen der relativ kLihlen RUckwand 
der Rohre auch hinsichtlich des Warmeubergangs zumindest 
dann nicht von Bedeutung erscheinen, wenn bereits aus-
reichende Schweil3nahtflächen im heil3en Stegbereich vor-
handen sind. Einer Kombination der Lehren aus den vor-
stehenden Druckschriften und aus der US-A- 3 295 504 zur 
Verbesserung des WärmeUbergangs stand daher nicrts ent-
gegen. 

5.9 Auf Grund des vorstehend dargIegten Sachverhalts kommt die 
Kammer zu dem Ergebnis, daB der Gegenstand der AnsprUche 1 
gemâ3 Hauptantrag und Hulfsantrag 1 nicht dem Erfordernis 
der erfinderischen Tatigkeit gemäl3 den Artikeln 52 (1) und 
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56 EPU genligt und diese AnspiUche dher keinen Bestand ha-
ben. 

6.1 Der Anspruch 1 in der nach Regel 58 (4) mitgeteiiten Fas-
sung, die inhalt].ich mit derjenigen nach dem 2. Hilfsantrag 
Ubereinstimmt, ist in formaler Hinsicht nicht zu beanstan-
den. Er ist kiar, hinreichend abgegrenzt und durch die ur-
sprng1iche Of fenbarung gedeckt. 

6.2 Sein Gegenstand unterscheidet sich vom Gegenstand des An-
spruchs 1 nach dem Hauptantrag bzw. nach dem 1. Hilfsantrag 
durch die den Schutzbereich beschränkende Hinzuname der im 
erteilten Anspruch 2 angegebenen Merkmale, da2 die Zugbän-
der jedes Paares an ihren voneinander abgewandten Längskan-
ten jewei].s auf etwa halber H5he zwischen zwei Blechstrei-
fen an der Wand befestigt sind. 

6.3 Es jet zunächst festzustelien, daB diese zusätzlichen Merk-
male dem zur Verfügung stehenden Stand der Technik nicht 
ale bekannt entnehmbar sind. 

6.4 Wie aus Spalte 3, Absatz 2 der Streitpatentschrift hervor-
geht, soil durch diese Mer]cnale eine Verschlechterung des 
WärmeUbergangs durch Abheben der freien Aul3enkanten der 
Zugbandhälften bei schnellem Temperaturanstieg vermieden 
werden. Eine Tragfunktion im Sinne der Ubertragung von ver-
tikalen Gewichtskräften komnit diesen zusätzlichen Befesti-
gungen nicht zu; diese werden vielznehr von den kammartigen 
Blechstreifen ui der Mitte des Zugbaridpaares Ubernommen. 

6.5 	In der in diesem Zusaxiunenhang von beiden BeschwerdefUhre- 
rinnen entgegengehaltenen DE-B- 2 621 189, Spa].te 1, Zei-
len 41 bis 60 wird der Stand der Technik nach der DE-B- 
1 937 098 beschrieben. Hieraus jet es jeweils bekannt, 

einteilige Zugbänder mit U-förmigen Querschnitt durch An- 
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schweiBbrUcken mit den Stegen einer Brennkammer-Rohrwand zu 
verbinden. Die Anschweil3brUcken sind dabei jeweils mit ver-
tikalem Abstand abwechselnd an der einen und anderen Längs-
kante des Zugbandes angeschweiBt. 

6.6 Es handeit sich also bei dieser bekannten Zugbandbefesti-
gung urn eine beidseitige Befestigung, die wegen des Auftre-
tens von Wrmespannungen beirn Streitpatent gerade vermieden 
werden soil. Auch tritt das Problem des Abhebens der Lngs-
kanten des Zugbandes bei schnellen Temperaturanstiegen bei 
diesem  Stand der Technik nicht auf, da es das Vorhanden-
sein einer mittigen Befestigung zweier Zugbandhälften mit 
freien Aui3enkanten im Sinne des Streitpatents voraussetzt. 
Für den Fachmann, der nach einer LBsung für dieses Problem 
suchte, konnte daher von diesem Stand der Technik keine An-
regung ausgehen. 

6.7 	Urn zu der Ii5sung nach dem 2. Hilfsantrag zu gelangen, mul3te 
der Fachrnann sich dazu entscheiden, die nach den übrigen 
.Mal3nahinen gernl3 Anspruch 1 erreichte freie Beweglichkeit 
der Lngsrnder der Zugbandhälften wieder einzuschränken 
und dadurch entgegen der Aufgabenstellung Wärmespannungen 
in Kauf zu nehmen. Wie sich aus dem Streitpatent Spalte 3, 
Absatz 2 errgibt, Uberwiegt jedoch der Vorteil des besseren 

W&metlbergangs den Nachteil zusätzlicher Spannungen, sofern 

der vertikaie Abstand zwischen den Blechstreifen und den 

Befestigungsstellen der Aul3enkanten ausreichend grol3 ge-

whlt wird. 
Entgegen der Meinung der Beschwerdeftihrerinnefl können diese 

Uberlegungen, für die es kein Vorbild im Stand der Technik 

gibt, nicht als naheliegend angesehen werden. 

6.8 Is von den Beschwerdeführerinnen vorgebrachte Argument, 
die aus der DE-B- 1 937 098 bekannten Anschwei2brUckefl 
seien wirkungsgieich mit den mittigen BefestigungsbleChen 
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I 

einerseits und den Auf3enkantnbefes€igungen andererseits 
beim Gegenstand des Arispruchs 1 gent - vie sich aus den 
vorstehenden AusfUhrungen ergibt - an der Wirklichkeit 
vorbei. Es setzt eine Betrachtungsweise voraus, bei der die 
einzelnen Zugbandhälften jeweils für sich betrachtet und 
ihre Befestigungen mit den wechselseitigen Befestigungs- 
muster nach der bE-B- 1 937 098 g]eichgesetzt werden. Di.ese 
Betracntungsweise setzt die Kenntnis des Streitpatents 
voraus und ist mithin von rückschauender Natur. Sic wird 
den Gegenstand des Streitpatents veder hinsichtlich der zu 
lBsenden Aufgabe noch in Hinblick auf die gefundene kon-
struktive Lösung, derzufolge die Zugkräfte Uber beiden 
Zugbandh1ften gemeinsaine, mittig angeordnete kammartige 
Befestigungsbleche aufgenommen werden und die Aul3enränder 
bei m5g1ichst freier Querbeweglichkeit lediglich gegen 
Abheben gesichert sind, nicht gerecht. Aus den gleichen 
Gründen geht auch die Auffassung fehi, man gelange zum 
Gegenstand des Anspruchs 1 des 2. Hilfsantrags, indem man 
unter Inkaufnahme der in den Zeilen 49 bis 56 der DE-B- 

2 621 189 genannten Nachteile bei der Brennkaznmerwand nach 
der DE-B- 1 937 098 einige AnschweiBbrUcken durch 
Kammbleche ersetzt. Es ist offensichtlich, daB man 
hierdurch nicht zu den vorstehend geschilderten Konzept 
gemäB den Streitpatent gelangt. 

6.9 Aus alledem folgt, daB der Gegenstand des Anspruchs 1 nach 
den 2. Hilfsantrag sich nicht in naheliegender Weise aus 
den Stand der Technik herleiten läBt und daher nach Arti-
kel 56 EPU auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. 

7. 	Das Patent hat daher in Umfang dieses unabh&igigen An- 
spruchs 1, den sich die am 11. Juli 1987 eingegangenen An-
sprüche 2 bis 4 ale weitere Ausgestaltungen enthaltende ab-
hängige AnsprUche anschliel3en kónnen, Bestand. 
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8. 	Die von der Beschwerdegegnerin am 11. Juli 1987 eingerelch- 

te korrigierte Fassung der Beschreibung des Streitpatents 

ist an den Wortlaut des Patentbegehrens gemäl3 dem 2. Hilf s-

antrag angepaBt und entspricht auch sonst den Vorschriften 

der Regel 27 EPU. Gegen sie bestehen daher keine Einwände. 
Ii 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Grtinden wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben und die Sache an 

die Vorinstanz zurUckverwiesen mit der Auflage, das europäische 

Patent in gendertem Umfang aufrechtzuerhalten mit folgenden 

Unterlagen: 

PatentansprUche 1 bis 4 und Beschreibung jeweils eingegangen am 

11. Juli 1987, Zeichnung Fig. 1 bis 4 in der erteilten Fassung. 

Der Gescháftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

(2t 	c12E 
F.J.M. Klein 	 P. Delbecque 
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